
,1.Bei bla.tt Bei91att zur Parlamentskorresponde~~ lO&März 1952 

A n fra ~?... e a n t w O,r tun..K 

In Beantwortung einer Anfrage der Abg~Dr. P f e i f e r und Genossen, 

betreffend die Entlohnung und Sozialversicherung der in Ausbildung 

stehenden Ärzte, teilt Bundesminister fü:I' soziale Verwal tung Mai seI 

mit: 

"Wie die von meinem Bundesministerium angestellten Erhebungen ergeben 

haben, sind alle Spitalserhalter; insbesondere auch die Stadt Wien, ihrer 

mit § 57 des Ärztegesetzes vom 30. März 1949, BGBI.Nr. 92/1949, festge­

setzten Verpflichtung, auf höohstens 30 Spitalsbetten einen in Ausbildung 

stehenden Arzt zu beschäftigen und zu bezahlen sowie ihn zur gesetzlichen 

Kranken-, Unfall-, Arbeitslosen- und Angestelltenversicherung anzumelden, 

nachgekommen" 

Infolge des derzeitigen Überangebotes an Jungärzten war es mangels 

einer entsprechenden Anzahl von bezahlten Ausbildungsstellen (§ !7 des 

Ärztegesatzes), deren Erhöhung in Anbetracht der bekanntlich übGraus be'­

drängten finanziellen.Lag~ dEilr, Krankenanstalten nicht zu:nutbar is:t,jedoch 
.' . .'.. - . 1 .' . '. . 

nicht möglich, all~'cÜ.e Universi tiiten verlassend'en Jungärzte sofort auf eine 

bezahlte Amsbildungsetelle nach § 57 des Ärztegesetzes zu übernehmen. Diesen 

Jungärzten, die aus verständlichen Gründen nicht \l,ntätig auf da.s Freiwerden 

eines Ausbildungspiatzes warten wollen', wurde die ' Möglichkeit eingeräumt, 
a.~s ' 

sich bis,d.a:h,in/sQgenannteGastärzte zu betätigen. Die,Notwendigkeit,von 
. .' , '.' '. ' ~ '. .. 

dieser Möglichke:itGebrauQh ~u macllen, ergab :;;iqh a'Qer im wesen~lichen nur 
. . ",'. ,',"..", ',.",",'. '. " 

in Wien, da die, Zahl der and§lr WiEmer Univer~itätjährlich promovierenden 

~~dizinstudenten eine besonders große ist und im Durchschnitt 80% dieser 

künftigen Ärzte die VViener Gemeindespitälerzum,Zwecke ihrerpraktisGhen 

Ausbildung aufsuchen wollen. 

Diese Gastärzte befinden sich aber, wie sich aus 

legungene:r;gibt, ,mangels freie.r Stellen (§ 51, .i\b~,2 
den vorstehenden Dar­

des Ärztegesetzes) nicht 
:'. -'" -.- . ", 

in Ausbildungsstellen, auf die die BestiIIUllun~en de,s, § ,57 leg. ci t •. Anwen7' 
-' .' ,. 

dung zu finden haben~undunterliegen daher auch nicht d~n,sozialrechtlichen 
. . , .",... ;', .. ,"'.' ':: .. - ~', :', 

Bestimmungen des II1. Hauptstückes des Ärztegeaetzes. Die Gemeinde Wien als 

Spitalserhalter ist deßhal b zur Boz.ahlung eine~E:ntgel ~es s,ome .~ur Anmeldung 
, ',\' . 

z1,1rges~tzlichen Sozialversicherung gemäß der zitierten,Gesetzesbestimmung 

nicht verhalten. 
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10. März 1952 

Der Vorhalt, dass den Gastärzten oontra legem der sozialrechtliche Schutz 

im Sinne des II!. Hauptstückes des .Ä.rztegesetzes verweigert wil"el, besteht so ... 
. , 

hin nioht zureoht. 

Wenn auf Grund einer von meineo Bundesministerium im Et,nvernehmen mit dem 

Bundesministerium für Finanzen mit der Gemeinde Wien getroffenen Regelung ab 

.1. August 1951 die in den öffentlichell Krankenanstal ten ohne Entgel tanspruoh 

tätigen Jungärzte Stipendien erhalten, so erscheint es bei der gegebenen Sach­

und Rechtslage klar, daß es sich hiebei lediglioh um freiwillige, im Ärztege­

'setz nioht begriindete Leistungen handelt, durch die die Jungärzte~ soweit es 

die angespannten staatsfinanziellen Verhältnisse zulassen, unterstützt werelen 

sollen. 

~ übrigen sind die Jungärzte, die in den Krankenanstalten d~r Gemeinde 

Wien tätig sind, den gepflogenen Erhebungen zufolge, duroh die Eigenversiche­

-'-rung der Staelt Wien gegen Unf'a.:\.l und Berufserkrankung versichert und erhalten 

auf die Dauer der Arbeitsunfähigkeit eine Rente und freie Spitalspflege. 

Weiters trifft es nicht zu, daß elie Jungärzte zu vollem Dienst "ver­

pfliohtet" werden; vielmehr sind die Jungärzte selbst bemüht, eine solohe 

Tätigkeit ausüben zu können, weil sie anstreben, die in einem Krankenhaus als 

Gastarzt zugebrachte Zeit für die Ausbildung angereohnet zu erhalten. Was 

das Ausmaß der Dienstleistung der Jungärzte anbelangt~ e:~. ka.nn eine freie, dem 

Belieben des einzänen überlassene Betätigang nicht in Betraoht gezogen werden. 

Denn abgesehen davon, daß eine derartige Betätigung mit einem geregelten Spi­

talabetrieb nicht vereinbar wäre, würde sie den Ausbildungserfolg u.er J1)~gärzte 

sehr in Frage stellen und damit den auf einen rascheren Umsatz der in Ausbildung 

befindlichen Ärzt~ gerichteten Bestrebungen zuwiderlaufen. 
da)1.er 

Es ist/durchaus einleuchtend, daß auch von den nioht auf eine~ systemisier-

ten Ausbildungwpla.t ... tätigen Jungärzten volle Spitalspraxis verlangt wird .. 

Absohließend muß festgestell t werden, da,l3 sowonl von meinem Bundesministe­

rium als auch von ,,' allen Ämtern der Landesregierungt.m das GeeignC3te veran­

laßt wurde, eine i:t'Ö.~tmögliche Zahl von Ausbildungsplätzen für die .Jungärzte 
zu schaffen, Wenn -es trotz der angeEltre~te~ Bemühungen der varantwortlicten 
Stellen nicht vollend.s gelungen ist, den derzeit bestehenelen Engpaß, eler durc.h 
das naehkriegsbeelingte Überangebot an Jungärzten eingetreten ist, gänzlich zu 
überwinden~und eine'Ulzahl von' Jungärzten im Interesse ein~r rascheren Absol­
vierung ihrer deeijährigen Ausbil!~gszeit in öffentlichen Krankenanstalten der 
Stadt Wien bis z\!~ Freiwerden e.iner bezahlten Ausbildungsstolle ohne 3lntgel te­
anspruch itn Sinn~des § 57 lrztegesetz praktizieren, so kar.n darin eine Ver­
letzung der Bestimmungen des Ärztegesetzes nicht erblickt werden~ 

Ich sehe daher keinen Grund, eine Maßnahme gemäß Art.15 Abs~8 des Bundes­
Verfassungs'gesetzes zu treffen." 

....... - .. , ...... 
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